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VVorwort

Vorwort

Das Informationsfreiheitsrecht (Recht des Einzelnen auf Zugang zu amtlichen 
Informationen) in Deutschland schickt sich an, in eine Phase der Konsolidierung 
einzutreten; dies kommt dem wünschenswerten Zustand „juristischer Normalität“ 
gleich. Der 1. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) zur Informationsfreiheit für die Jahre 2006 und 
2007 (BT-Drs. 16/8500) zeigt, dass nach der Einführung des IFG des Bundes weder 
übertriebene Erwartungen an eine „gläserne Verwaltung“ noch düstere  Prognosen 
zur „Lähmung der Verwaltung“ Realität geworden sind. Die einkehrende Sach-
lichkeit bietet eine gute Grundlage zur Erörterung anstehender Grundfragen des 
Informationsfreiheitsrechts. Seine äußere Einheit scheint – zumal im Bundesstaat 
mit bundesgesetzlichen und landesgesetzlichen „Kleinkodifikationen“ – auf unab-
sehbare Zeit verloren zu sein. Nun droht zusätzlich der Verlust der inneren Einheit, 
wie allein der Blick auf die anhaltende inhaltliche Zersplitterung des Bundesrechts 
(IFG, UIG, VIG, IWG, GeoZG, BArchG, StUG, fachgesetzliche Einzelbestimmungen) 
deutlich macht. Vor diesem Hintergrund ist die systematische Arbeit am Rechts-
stoff unabdingbar. 

Daneben gewinnt das staatliche Informationsrecht (d. h. amtliche Information 
der Öffentlichkeit im Sinne der „Publikumsinformation“) zunehmend an Bedeu-
tung. Ausdruck hierfür ist z. B. die in den letzten Monaten auch über die Medien 
geführte Debatte um die Veröffentlichung der Empfänger von Agrarsubventionen. 
Die amtliche Nutzung des „Rohstoffs Information“ dient jedoch nicht nur der eher 
schlichten Unterrichtung der Öffentlichkeit zur Verbreiterung und Verbesserung 
individuellen Wissens, vielmehr wird Information immer häufiger als Steuerungs-
instrument zur Initiierung gesellschaftlicher Veränderungen und zur individuel-
len Verhaltenslenkung eingesetzt. Die Einsicht, dass auch informationelles Staats-
handeln (ebenso wie rechtsförmliches Handeln) unabdingbaren rechtsstaatlichen 
Anforderungen zu unterwerfen ist, hat sich in der (Fach-)Öffentlichkeit allerdings 
noch nicht in dem wünschenswerten Maß durchgesetzt. 

Eine besondere Faszination erhalten das Informationsfreiheitsrecht und das 
Informationsrecht durch ihre internationale Dimension. Für Europa stehen die 
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates im Vordergrund 
des Interesses. Auch davon zeugt dieses Jahrbuch. Es ist wiederum gelungen, 
ebenso sachkundige wie prominente Autoren zur Mitarbeit an unserem Projekt 
zu gewinnen. Das Jahrbuch 2009 vermittelt einen breiten Überblick zu europa-
rechtlichen, verfassungsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Entwicklungen 
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in maßgeblichen Rechtsbereichen, es berichtet über allgemeine Fragestellungen 
und geht auf bereichsspezifische Problemlagen ein, es setzt Schwerpunkte zum 
Bundesrecht, bezieht aber auch interessante landesrechtliche Facetten in die 
 Analyse ein. Autoren und Herausgeber wollen damit einen Beitrag zur Bestands-
aufnahme und Fortentwicklung von Informationsfreiheit und Informationsrecht 
leisten und Anregungen für die praktische Arbeit und die wissenschaftliche Dis-
kussion geben. 

Friedrich Schoch
Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht
Universität Freiburg i. Br.
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1Öffentlichkeit, Transparenz und Vermittlung von Rationalität

Prof. Dr. Thomas von Danwitz*

Öffentlichkeit, Transparenz und  Vermittlung 
von Rationalität in der Rechtsprechung 
des Gerichtshofes der Europäischen 
Gemeinschaften**

Lieber Herr Kloepfer, sehr verehrte Damen, meine Herren!
Ich danke herzlich für die freundliche Begrüßung und vor allem für die ehren-

volle Einladung, einen Beitrag zu dieser hoch angesehenen Vortragsreihe leisten 
zu dürfen. Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, im Rahmen der grundlegend 
wichtigen Themenstellung, die der Bedeutung der Öffentlichkeit für den Fort-
gang der europäischen Integration zukommt und die Sie in Ihrer diesjährigen 
Vortragsreihe behandeln, einige Überlegungen zum Beitrag des Gerichtshofes zu 
Öffentlichkeit und Transparenz sowie zur Vermittlung von Rationalität in der 
Europäischen Union anzustellen. Dies gilt in besonderem Maße angesichts der 
Diskussionen, welche die aktuelle Auseinandersetzung um den  Vertrag von Lissa-
bon betreffen, die vor dem BVerfG geführt worden sind.

Inhaltsübersicht

I. Einleitung
1. Der aktuelle Bezugsrahmen
2. Zum Beitrag des Gerichtshofes

II. Die Wahl der Rechtsgrundlage 
unter legitimatorischen Vorzeichen

1. Die Rechtsprechung zur Wahl der 
Rechtsgrundlage

2. Maßgebliche Wertungsgesichts-
punkte

III. Rechtspfl ichten zur Wahrung von 
Transparenz und Öffentlichkeit

1. Das Umweltinformationsrecht
2. Die öffentliche Auftragsvergabe
3. Der Zugang zu Dokumenten

IV. Gewährleistung von 
Entscheidungsrationalität 
durch Transparenz

1. Wertungsgrundlagen
2. Folgerungen

V. Bilanz und Ausblick

* Der Autor, D.I.A.P. (ENA, Paris), ist Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 
Luxemburg/Köln.

** Vortrag am Walter Hallstein-Institut in Berlin am 2. März 2009.
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I. Einleitung

Dieser aktuelle Bezugsrahmen hat uns fraglos alle veranlasst, die Maßgaben nach-
zulesen, die das BVerfG in seiner Entscheidung anlässlich der Ratifikation des 
Maastrichter Unionsvertrages zu den Rahmenbedingungen formuliert hatte, unter 
denen eine demokratische Legitimation der Ausübung von Hoheitsgewalt durch 
die Europäische Union zu erfolgen hat.1 So hat es in dieser Entscheidung nament-
lich die Notwendigkeit anerkannt, dass zu der demokratischen Legitimation der 
Union durch die Staatsvölker der Mitgliedstaaten über ihre nationalen Parlamente 
eine Repräsentation der Staatsvölker durch das Europäische Parlament hinzutre-
ten muss, von der ergänzend eine demokratische Abstützung der Union erfolgt. 
So kann nach Auffassung des BVerfG von den Unionsbürgern eine demokrati-
sche Legitimation des Hoheitshandelns der Union ausgehen, wenn bestimmte 
vorrechtliche Voraussetzungen entwickelt werden, die namentlich mit dem Ent-
stehen einer öffentlichen Meinung sowie der Möglichkeit der wahlberechtigten 
Bürger im Zusammenhang stehen, die Entscheidungsverfahren der europäischen 
Institutionen allgemein nachvollziehen und verstehen zu können.2 Dementspre-
chend hatte das BVerfG bereits in seiner  Maastricht-Entscheidung das Bemühen 
des Europäischen Rates um mehr Offenheit und Transparenz gewürdigt.3 Es liegt 
auf der Hand, dass die aktuelle Auseinandersetzung um den Lissabonner Vertrag 
namentlich die Frage aufwirft, wie es im Jahre 15 nach der Maastricht-Entschei-
dung um die Beachtung dieser Maßgaben bestellt ist. Dies gilt vor allem ange-
sichts der Mahnung des Gerichts, wonach es entscheidend sei, dass die demokrati-
schen Grundlagen der Union schritthaltend mit der Integration ausgebaut werden 
und ein Übergewicht von Aufgaben und Befugnissen in der Verantwortung des 
europäischen Staatenverbundes die Demokratie auf staatlicher Ebene nachhaltig 
schwächen würde, so dass die mitgliedstaatlichen Parlamente die Legitimation der 
von der Union wahrgenommenen Hoheitsgewalt nicht mehr ausreichend vermit-
teln könnten.4

1. Der aktuelle Bezugsrahmen

Vor diesem Hintergrund deute ich die Erwartungshaltung der Veranstalter und des 
verehrten Auditoriums wohl nicht fehl, wenn ich mich dem Anliegen verpflichtet 

1 BVerfGE 89, 155 ff. – Maastricht.

2 BVerfGE 89, 155 (184 f.) – Maastricht.

3 Ebenda, S. 185 m. w. N.

4 Ebenda, S. 186.
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fühle, den Entwicklungsfortschritt zu bilanzieren, der seit der Maastricht-Entschei-
dung in dem Streben nach Transparenz und Offenheit des gemeinschaftlichen 
Hoheitshandelns konkret festzustellen ist. So gerne ich mich diesem Unterfangen 
zuwenden möchte, so nachdrücklich darf ich indes ein Caveat voranstellen. Da ein 
Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vor allem lernt, sich in 
intellektueller Demut zu üben, möchte ich der in der Themenstellung begründet 
liegenden Versuchung ausdrücklich widerstehen, in professoraler Allgemeingültig-
keit über die Entstehungsbedingungen europäischer Öffentlichkeit, über die Rah-
menbedingungen für eine demokratische Legitimation auf europäischer Ebene, 
ihre Möglichkeiten und ihre Substanz sowie über die Vergleichbarkeit der europä-
ischen Legitimationserfordernisse und -bedingungen mit den mitgliedstaatlichen 
Gegebenheiten oder gar über das rechte Verhältnis zwischen einer mitgliedstaat-
lich und einer genuin europäisch vermittelten Legitimation zu sprechen. Über all 
diese Fragen sind schon viele kluge Bücher geschrieben worden, in denen min-
destens ebenso viele verschiedene Auffassungen begründet wurden.5 Wen es also 
nach einer konzeptionellen Gesamtsicht zu diesem Metathema verlangt, der wird 
dort fraglos fündig werden und sich seine Meinung bilden können. Da all diese 
Fundamentalfragen der europäischen Integration jedoch bisher nicht Gegenstand 
der Rechtsprechung des Gerichtshofes gewesen sind, möchte ich meine Überle-
gungen auf die Facetten der heutigen Themenstellung konzentrieren, die bereits 
ihren konkreten Niederschlag in der Rechtsprechung gefunden haben. 

Diese Befolgung der Volksweisheit „Schuster bleib bei deinen Leisten“ bringt 
es jedoch zudem mit sich, dass ich auf den Bedeutungszuwachs des Transparenz-
gebotes nicht näher eingehen werde, die der  Vertrag von Lissabon in wahrlich 
akzentuierter Weise vorsieht. Immerhin sei daran erinnert, dass der Grundsatz 
der Transparenz in Art. 1 Abs. 2 EU bereits heute an denkbar prominenter Stelle 
verankert worden ist und zudem als Leitmotiv der Neufassung des Vertragsrechts 
durch den Lissabonner Vertrag angesehen wird.6 Nicht minder grundlegend ist die 
Verankerung von Prinzipien der politischen Willensbildung in Art. 11 EU, die ganz 
dem Primat von Öffentlichkeit und Transparenz unterstellt ist. Dementsprechend 
ist die Möglichkeit eines öffentlichen Meinungsaustauschs mit Bürgern und reprä-
sentativen Verbänden sowie die Durchführung von umfangreichen Anhörungen 
der Betroffenen und eine Verpflichtung der Organe auf einen offenen, transpa-
renten und regelmäßigen Dialog mit der Zivilgesellschaft vorgesehen. Überdies 

5 Siehe Winfried Veil, Volkssouveränität und Völkersouveränität in der EU, 2007; Andreas Tiedtke, 
Demokratie in der Europäischen Union, 2005; Frank Ronge, Legitimität durch Subsidiarität, 1998; 
Winfried Kluth, Die demokratische Legitimation der Europäischen Union, 1995.

6 Siehe Markus Krajewski/Ulrich Rösslein, in: Grabitz/Hilf (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
Loseblatt, Stand: November 2008, 37. EL, Art. 255 Rn. 68.
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bestimmt Art. 16 Abs. 8 Satz 1 EU in der Fassung des Lissabonner Vertrages, dass 
der Rat öffentlich tagt, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät und 
abstimmt. Schließlich ist das allgemeine Recht der Unionsbürger auf Zugang zu 
Dokumenten in den Rang einer Grundsatzbestimmung erhoben worden und fin-
det sich nun in Art. 15 AEU. Zwar ist diese Neuausrichtung des Vertragsrechts 
unter dem Leitbild von Transparenz und Öffentlichkeit für eine Würdigung des 
Vertragswerks von Lissabon unter dem Blickwinkel des Demokratieprinzips von 
unverzichtbarer Bedeutung, jedoch steht ihre konkrete Bewährung noch aus, da 
diese Vorschriften die Feuertaufe der Auslegung, Überprüfung und Durchsetzung 
von Seiten des Gerichtshofes noch nicht bestehen konnten.

2. Zum Beitrag des Gerichtshofes

Demgegenüber sind die folgenden Überlegungen dem Beitrag gewidmet, den ins-
besondere der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung heute schon zur Entfaltung 
der  Grundsätze von Öffentlichkeit und Transparenz in der Gemeinschaftsrechts-
ordnung sowie zu den Anforderungen geleistet hat, die er zur Vermittlung von 
Rationalität entwickelt hat. Der spezifische Zusammenhang zwischen der Öffent-
lichkeit der Meinungsbildung, der Transparenz hoheitlichen Handelns und der 
Herstellung demokratischer Legitimation bedingt es erstens, der Rechtsprechung 
des Gerichtshofes besondere Beachtung zu schenken, die er zur Wahl der Rechts-
grundlage im Falle horizontaler Zuständigkeitskonkurrenzen entwickelt hat (sub 
II.), da dieser entscheidende Bedeutung für das einzuhaltende Rechtsetzungsver-
fahren zukommt und namentlich Art und Maß der Mitwirkung des Europäischen 
Parlamentes bestimmt. Zweitens soll ein Blick auf so unterschiedliche Rechtsbe-
reiche wie das Umweltinformationsrecht, die öffentliche Auftragsvergabe und das 
Recht auf allgemeinen Zugang zu Dokumenten geworfen werden, in denen spe-
zifische Rechtspflichten zur Wahrung von Transparenz und Öffentlichkeit eine 
vorrangige Rolle spielen (sub III.), um eine öffentliche Kontrolle gemeinschaftlich 
begründeter Verpflichtungen zu gewährleisten. Während diese Rechtsbereiche 
von einer primär demokratischen Zielsetzung geprägt sind, dienen die klassi-
schen Instrumente der Anhörung, der Akteneinsicht und der Begründung, auf 
die drittens einzugehen ist (sub IV.), der Vermittlung von Rationalität durch die 
Sicherung der Transparenz hoheitlicher Entscheidungen und verfolgen damit ein 
primär rechtsstaatliches Anliegen. 



5Öffentlichkeit, Transparenz und Vermittlung von Rationalität

II.  Die Wahl der Rechtsgrundlage unter legitimatorischen 
Vorzeichen

Die Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Wahl der Rechtsgrundlage ist vor 
dem Hintergrund des Systems der begrenzten Einzelermächtigung zu verstehen, 
wonach die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig wird, 
die ihr die Mitgliedstaaten übertragen haben.7 Diesem Grundsatz entsprechend 
sind der Gemeinschaft und Union in den Verträgen eine Vielzahl von Befugnis-
sen zugewiesen worden, deren bloße Koexistenz bereits die Frage nach einer 
Abgrenzung der verschiedenen Zuständigkeiten untereinander aufwirft. In der 
Gemeinschaftswirklichkeit ist die institutionelle Relevanz einer zutreffenden 
Bestimmung der Rechtsgrundlage hingegen vor allem dem Umstand geschuldet, 
dass verschiedene Rechtsgrundlagen – in der Vergangenheit mehr noch als heute 
– unterschiedliche Rechtsetzungsverfahren vorsehen. Daher ist die Auslegung der 
verschiedenen materiellen Zuständigkeitsnormen dem Gerichtshof gerade unter 
verfahrensrechtlichen Vorzeichen zur Überprüfung vorgelegt worden. Nament-
lich das Europäische Parlament hat die verschiedenen Formen seiner Beteiligung 
an der Gemeinschaftsrechtsetzung seit den 80er Jahren systematisch zum Anlass 
genommen, die zutreffende Bestimmung der Rechtsgrundlage einer Überprüfung 
durch den Gerichtshof zuzuführen. Nachdem es ein entsprechendes Klagerecht 
erstritten hatte,8 setzte es dieses konsequent mit dem Ziel ein, seine Mitentschei-
dungsbefugnisse im  Rechtsetzungsverfahren auszubauen, indem es für diejenigen 
Rechtsgrundlagen, die eine intensive Mitwirkung des Parlaments vorsehen, im 
Klagewege einen weiten Anwendungsbereich zu erreichen suchte.

1. Die Rechtsprechung zur Wahl der Rechtsgrundlage

Mit diesem Begehren konfrontiert hat der Gerichtshof zunächst die Bedeutung der 
Parlamentsmitwirkung in akzentuierter Weise hervorgehoben. So betonte er in 
seiner berühmten  Titandioxid-Entscheidung, das mit dem Verfahren der Zusam-
menarbeit verfolgte Ziel, die Beteiligung des Europäischen Parlaments am Gesetz-
gebungsverfahren der Gemeinschaft zu stärken, spiegele auf Gemeinschaftsebene 
ein grundlegendes demokratisches Prinzip wider, nach dem die Völker durch eine 
Versammlung ihrer Vertreter an der Ausübung der hoheitlichen Gewalt beteiligt 

7 Siehe Art. 5 Abs. 1 Satz 1 EU i. d. F. des Lissabonner Vertrages.

8 EuGH, Rs. C-70/88, Slg. 1990, I-2041 (2073; Rn. 27) – Tschernobyl; dazu Manfred Dauses, Ein Sieg 
für die Demokratie in Europa, EuZW 1990, 169.
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sind.9 In der Folgezeit hat der Gerichtshof jedoch der Versuchung widerstanden, 
eine der Wesentlichkeitsidee zum grundgesetzlichen Gesetzesvorbehalt entspre-
chende Vorstellung einer Parlamentssuprematie auf die Auslegung der Zustän-
digkeitsvorschriften des Vertrages zu transponieren, und ausdrücklich festgestellt, 
dass der Wunsch eines Organs, am Erlass eines bestimmten Rechtsaktes intensi-
ver beteiligt zu werden, für die Wahl der richtigen Rechtsgrundlage ohne Bedeu-
tung ist.10 Bei allem Verständnis für das berechtigte Anliegen des Europäischen 
Parlaments hat der Gerichtshof vielmehr seine ständige Rechtsprechung entfaltet, 
wonach für die Wahl der Rechtsgrundlage nicht die Überzeugung des Gemein-
schaftsgesetzgebers maßgeblich ist, sondern sich diese auf objektive, gerichtlich 
nachprüfbare Umstände stützen muss, zu denen insbesondere das Ziel und der 
Inhalt eines Rechtsaktes gehören.11 Ergibt die Prüfung eines gemeinschaftlichen 
Rechtsaktes, dass er mehrere Zielsetzungen verfolgt oder Komponenten aufweist 
und lässt sich eine davon als wesentliche oder überwiegende ausmachen, wäh-
rend den anderen nur untergeordnete Bedeutung zukommt, so ist der Rechtsakt 
nur auf eine Rechtsgrundlage zu stützen, und zwar auf die, die die wesentliche 
oder überwiegende Zielsetzung oder Komponente erfordert.12 Werden mit einem 
Rechtsakt hingegen gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt, die untrennbar miteinan-
der verbunden sind, ohne dass das eine im Verhältnis zum anderen zweitrangig ist 
und mittelbaren Charakter hat, so kann ein solcher Rechtsakt ausnahmsweise auf 
die verschiedenen einschlägigen Rechtsgrundlagen gestützt werden.13 

2. Maßgebliche Wertungsgesichtspunkte

Mit dieser Rechtsprechung hat sich der Gerichtshof eindeutig zu einer materiel-
len Auslegung der Zuständigkeitsnormen des Vertrages bekannt, die auf objektiv 
nachprüfbaren Umständen des konkret erlassenen Rechtsaktes beruht. Dement-

 9  EuGH, Rs. C-300/89, Slg. 1991, I-2867 (2900; Rn. 20) – Titandioxid.

10  EuGH, Rs. C-269/97, Slg. 2000, I-2257 (2290; Rn. 44) – Etikettierung von Rindfleisch.

11  Vgl. EuGH, Gutachten 2/00, Slg. 2001, I-9713 (9757; Rn. 22) – Protokoll von Cartagena; Rs. C-176/03, 
Slg. 2005, I-7879 (7891, Rn. 45) – Rahmenbeschluss Umweltstrafrecht; Rs. C-178/03, Slg. 2006, 
I-107 (149, Rn. 41) – Kommission/EP und Rat.

12  EuGH, Avis 02/00, Slg. 2001, I-9713 (9757 f.; Rn. 23) – Protokoll von Cartagena; Rs. C-42/97, Slg. 
1999, I-869 (896, Rn. 39 f.) – Parlament/Rat; Rs. C-36/98, Slg. 2001, I-779 (830, Rn. 59) – Spanien/
Rat; Rs. C-211/01, Slg. 2003, I-8913 (8955, Rn. 39) – Kommission/Rat; Rs. C-338/01, Slg. 2004, 
I-4829 (4875, Rn. 55) – Kommission/Rat; Rs. C-94/03, Slg. 2006, I-1 (43, Rn. 35) – Rotterdam; Rs. 
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